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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Epidemiegesetz 1950 (EpiG). Epidemiegesetz 1950 (EpiG). 

II. HAUPTSTÜCK. II. HAUPTSTÜCK. 

Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger 
Krankheiten. 

Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger 
Krankheiten. 

Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen. Veranstaltungen 

§ 15. (1) Sofern und solange dies im Hinblick auf Art und Umfang des 
Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren 
Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind Veranstaltungen, die ein 
Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit sich bringen, 

§ 15. (1) Sofern und solange dies im Hinblick auf Art und Umfang des 
Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren 
Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind Veranstaltungen 

 1. einer Bewilligungspflicht zu unterwerfen,  1. einer Anzeige- oder Bewilligungspflicht zu unterwerfen, 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

Erforderlichenfalls sind die Maßnahmen gemäß Z 1 bis 3 nebeneinander zu 
ergreifen. Reichen die in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen nicht aus, sind 
Veranstaltungen zu untersagen. 

Erforderlichenfalls sind die Maßnahmen gemäß Z 1 bis 3 nebeneinander zu 
ergreifen. Reichen die in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen nicht aus, sind 
Veranstaltungen zu untersagen. 

 (1a) Als Veranstaltungen gelten Zusammenkünfte von zumindest vier 
Personen aus zumindest zwei Haushalten. 

(2) ... (2) ... 

 (2a) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann nach Art und Größe der 
Veranstaltung, nach der Beschaffenheit des Ortes der Zusammenkufnt sowie nach 
dem Grad persönlicher Beziehungen zwischen den Teilnehmern differenziert 
werden. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und 
hat dies zur Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, 
darf eine bereits erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage 
nicht ausgeübt werden. Die Verordnung hat Übergangsbestimmungen für bereits 
bewilligte Veranstaltungen zu enthalten. Diese können bei Gefahr in Verzug 

(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und 
hat dies zur Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, 
darf eine bereits erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage 
nicht ausgeübt werden. In dieser Verordnung kann abweichend vom ersten Satz 
angeordnet werden, dass bestehende Bewilligungen unter Einhaltung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entfallen. In dieser Verordnung kann abweichend vom ersten Satz angeordnet 
werden, dass bestehende Bewilligungen unter Einhaltung der Anordnungen dieser 
Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung nicht gegolten haben 
und hinreichend bestimmt sind, ausgeübt werden dürfen. In einem solchen Fall 
gelten die Bewilligungen für die Dauer der Geltung der neuen Rechtslage als 
entsprechend der Verordnung geändert. § 68 Abs. 3 AVG bleibt unberührt. 

Anordnungen dieser Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung 
nicht gegolten haben und hinreichend bestimmt sind, ausgeübt werden dürfen. In 
einem solchen Fall gelten die Bewilligungen für die Dauer der Geltung der neuen 
Rechtslage als entsprechend der Verordnung geändert. § 68 Abs. 3 AVG bleibt 
unberührt. 

(7) bis (9) ... (7) bis (9) ... 

Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter Ortschaften. Verkehrsbeschränkungen in Bezug auf Epidemiegebiete 

§ 24. Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer 
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt 
erforderlich ist, hat die Bezirksverwaltungsbehörde für die Bewohner von 
Epidemiegebieten Verkehrbeschränkungen zu verfügen. Ebenso können 
Beschränkungen für den Verkehr mit den Bewohnern solcher Gebiete von außen 
angeordnet werden. 

§ 24. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer 
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt 
erforderlich ist, sind für die in Epidemiegebieten aufhältigen Personen 
Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. Ebenso können Beschränkungen für das 
Betreten von Epidemiegebieten angeordnet werden. 

 (2) Verkehrsbeschränkungen für in Epidemiegebieten aufhältige Personen 
gemäß Abs. 1 sind insbesondere: 

  1. Voraussetzungen und Auflagen für das Verlassen des Epidemiegebietes 
wie 

  a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Verlassen des 
Epidemiegebietes, 

  b) das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe 
epidemiologische Gefahr oder 

  c) das Antreten einer selbstüberwachten Heimquarantäne nach 
Verlassen des Epidemiegebietes, 

  2. die Untersagung des Verlassens des Epidemiegebietes, sofern 
Maßnahmen nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen 
erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind. 

 (3) Beschränkungen für das Betreten von Epidemiegebieten gemäß Abs. 1 
sind insbesondere: 

  1. Voraussetzungen und Auflagen für das Betreten des Epidemiegebietes 
wie 

  a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Betreten des 
Epidemiegebietes oder 

  b) die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung, 

  2. die Untersagung des Betretens des Epidemiegebietes, sofern Maßnahmen 
nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls 
nebeneinander zu ergreifen sind. 

 (4) Für COVID-19 gelten als Nachweise über eine geringe epidemiologische 
Gefahr Nachweise gemäß § 15 Abs. 2 Z 5. 

Verkehrsbeschränkungen gegenüber dem Auslande. Verkehrsbeschränkungen gegenüber dem Ausland 

§ 25. Durch Verordnung wird auf Grund der bestehenden Gesetze und 
Staatsverträge bestimmt, welchen Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung 
einer Krankheit aus dem Auslande der Einlaß von Seeschiffen sowie anderer dem 
Personen- oder Frachtverkehre dienenden Fahrzeuge, die Ein- und Durchfuhr 
von Waren und Gebrauchsgegenständen, endlich der Eintritt und die 
Beförderung von Personen unterworfen werden. 

§ 25. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer 
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt 
erforderlich ist, sind für die Einreise in das Bundesgebiet oder für die Ein- und 
Durchfuhr von Waren Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. 

 (2) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise in das Bundesgebiet gemäß 
Abs. 1 sind insbesondere: 

  1. Voraussetzungen und Auflagen für die Einreise in das Bundesgebiet wie 

  a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für die Einreise in das 
Bundesgebiet, 

  b) das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe 
epidemiologische Gefahr oder 

  c) das Antreten einer selbstüberwachten Heimquarantäne nach Einreise 
in das Bundesgebiet, 

  2. die Untersagung der Einreise in das Bundesgebiet, sofern Maßnahmen 
nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls 
nebeneinander zu ergreifen sind. 

 (3) Verkehrsbeschränkungen für die Ein- und Durchfuhr von Waren gemäß 
Abs. 1 sind insbesondere: 

  1. Voraussetzungen und Auflagen für die Ein- und Durchfuhr von Waren 
wie 

  a) die Desinfektion, 

  b) die Warenkontrolle, 

  c) das Verbot der Einfuhr bestimmter Waren oder 

  d) die Beschränkung der Wareneinfuhr auf bestimmte Zwecke,, 
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  2. die Untersagung der Ein- und Durchfuhr von Waren, sofern Maßnahmen 
nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls 
nebeneinander zu ergreifen sind. 

 (4) Für COVID-19 gelten als Nachweise über eine geringe epidemiologische 
Gefahr Nachweise gemäß § 15 Abs. 2 Z 5. 

III. HAUPTSTÜCK. III. HAUPTSTÜCK. 

Entschädigung und Bestreitung der Kosten. Entschädigung und Bestreitung der Kosten. 

Vergütung für den Verdienstentgang. Vergütung für den Verdienstentgang. 

§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen sowie 
Personengesellschaften des Handelsrechtes ist wegen der durch die Behinderung 
ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, 
wenn und soweit 

§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen sowie 
Personengesellschaften des Handelsrechtes ist wegen der durch die Behinderung 
ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, 
wenn und soweit 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

 7. sie in einer Ortschaft wohnen oder berufstätig sind, über welche 
Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 verhängt worden sind, 

 7. sie in einem Epidemiegebiet, über das Verkehrsbeschränkungen gemäß 
§ 24 verhängt worden sind, aufhältig sind oder Beschränkungen 
hinsichtlich des Betretens unterworfen sind, 

und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist. und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist. 

(2) bis (7) ... (2) bis (7) ... 

Kostenbestreitung aus dem Bundesschatz. Kostenbestreitung aus dem Bundesschatz. 

§ 36. (1) Aus dem Bundesschatz sind zu bestreiten: § 36. (1) Aus dem Bundesschatz sind zu bestreiten: 

 a) bis e) ...  a) bis e) ... 

 f) die Kosten der Vorkehrungen zur Einschränkung des Verkehrs mit 
Bewohnern verseuchter Ortschaften und Niederlassungen (§ 24); 

 f) die Kosten der Vorkehrungen zur Einschränkung des Verkehrs mit 
Bewohnern von Epidemiegebieten und Niederlassungen (§ 24); 

 g) bis n) ...  g) bis n) ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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IV. HAUPTSTÜCK. IV. HAUPTSTÜCK. 

Strafbestimmungen. Strafbestimmungen. 

Sonstige Übertretungen. Sonstige Übertretungen. 

§ 40. (1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen § 40. (1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen 

 a) ...  a) ... 

 b) den auf Grund der in den §§ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 
22, 23 und 24 angeführten Bestimmungen erlassenen behördlichen 
Geboten oder Verboten oder 

 b) den auf Grund der in den §§ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 
23 und 24 angeführten Bestimmungen erlassenen behördlichen Geboten 
oder Verboten oder 

 c) und d) ...  c) und d) ... 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 1 450 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 1 450 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten 
Voraussetzungen oder Auflagen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen. 

(2) Wer 

 1. entgegen den gemäß § 15 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn 
gerichteten Auflagen an einer Veranstaltung teilnimmt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 
Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer 
Woche, zu bestrafen. 

 2. an einer gemäß § 15 untersagten Veranstaltung teilnimmt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 
Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier 
Wochen, zu bestrafen. 

 3. gewerbsmäßig Veranstaltungen organisiert und eine Untersagung gemäß 
§ 15 missachtet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

 4. gewerbsmäßig Veranstaltungen organisiert und entgegen § 15 der 
Anzeige- oder Bewilligungspflicht nicht nachkommt, Voraussetzungen 
oder an ihn gerichtete Auflagen missachtet oder nicht dafür Sorge trägt, 
dass festgelegte Voraussetzungen und Auflagen eingehalten werden, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von bis zu 3 
600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier 
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Wochen zu bestrafen. 

V. HAUPTSTÜCK. V. HAUPTSTÜCK. 

Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. 

Sonderbestimmung für die Dauer der Pandemie mit SARS-CoV-2 Sonderbestimmung für die Dauer der Pandemie mit SARS-CoV-2 

§ 49. (1) und (2) ... § 49. (1) und (2) ... 

 (3) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist verpflichtet, über Anträge auf 
Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32, die auf Grund einer wegen des 
Auftretens von SARS-CoV-2 ergangenen behördlichen Maßnahme eingebracht 
werden, ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber zwölf Monate nach deren 
Einlangen zu entscheiden. 

Wirksamkeit des Gesetzes. Wirksamkeit des Gesetzes. 

§ 50. (1) bis (19) ... § 50. (1) bis (19) ... 

 (20) Die Überschrift des § 15, § 15 Abs. 1, 1a, 2a, 6, § 24 samt Überschrift, 
§ 25 samt Überschrift, § 32 Abs. 1 Z 7, § 36 Abs. 1 lit. f, § 40 Abs. 1 lit. b, § 40 
Abs. 2 und § 49 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 49 Abs. 3 ist auch auf 
Anträge anzuwenden, die vor seinem Inkrafttreten gestellt wurden.“ 

Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz – 

COVID-19-MG) 

Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz – 

COVID-19-MG) 

Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des 
Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, bestimmten Orten und öffentlichen 
Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von Verkehrsmitteln 
sowie zu Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des 
Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, Alten- und Pflegeheimen sowie 
stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, bestimmten Orten und 
öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von 
Verkehrsmitteln sowie zu Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19. 

(2) bis (5a) ... (2) bis (5a) ... 
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(5b) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 kann 
bestimmt werden, dass Betriebsstätten oder bestimmte Orte, bei denen es zu einer 
länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, von Kunden bzw. 
Besuchern nur betreten werden dürfen, wenn dem Inhaber einer Betriebsstätte 
oder dem gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter Orte Verpflichteten ein Nachweis 
gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für 
eine allfällige weitere Überprüfung durch den Inhaber bzw. Verpflichteten oder 
für eine Überprüfung durch die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber bzw. 
der Verpflichtete ist zu diesem Zweck zur Ermittlung von personenbezogenen 
Daten und zur Identitätsfeststellung berechtigt. Eine Aufbewahrung des 
Nachweises und des Identitätsnachweises ist unzulässig. 

(5b) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 kann 
bestimmt werden, dass 

 1. Betriebsstätten, 

 2. bestimmte Orte oder 

 3. Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der 
Behindertenhilfe, 

mit Ausnahme von Betriebsstätten oder bestimmten Orten, die der Deckung 
notwendiger Grundbedürfnisse des täglichen Lebens dienen, von Kunden bzw. 
Besuchern nur betreten werden dürfen, wenn dem Inhaber einer Betriebsstätte 
oder dem gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter Orte Verpflichteten ein Nachweis 
gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für 
eine allfällige weitere Überprüfung durch den Inhaber bzw. Verpflichteten oder 
für eine Überprüfung durch die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber bzw. 
der Verpflichtete ist zu diesem Zweck zur Ermittlung von personenbezogenen 
Daten und zur Identitätsfeststellung berechtigt. Eine Aufbewahrung des 
Nachweises und des Identitätsnachweises ist unzulässig. 

(5c) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 kann bestimmt werden, dass (5c) Durch Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 kann bestimmt werden, dass 

 1. Arbeitsorte, bei denen es zu Kundenkontakt kommt,  1. Arbeitsorte, bei denen es zu Kundenkontakt kommt, 

 2. Arbeitsorte, bei denen ein bestimmter Abstand (Abs. 5 Z 1) regelmäßig 
nicht eingehalten werden kann oder 

 2. Arbeitsorte, bei denen ein bestimmter Abstand (Abs. 5 Z 1) regelmäßig 
nicht eingehalten werden kann oder 

 3. Alten-, Pflege- und Behindertenheime sowie Krankenanstalten und 
Kuranstalten 

 3. Alten-, Pflege- und Behindertenheime sowie Krankenanstalten und 
Kuranstalten 

von Mitarbeitern bzw. Arbeitnehmern nur betreten werden dürfen, wenn dem 
Inhaber oder Betreiber dieser Arbeitsorte, Alten-, Pflege- und Behindertenheime 
oder Krankenanstalten und Kuranstalten ein Nachweis gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 
vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für eine allfällige weitere 
Überprüfung durch den Inhaber oder Betreiber oder für eine Überprüfung durch 
die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber oder Betreiber ist zu diesem Zweck 
zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur Identitätsfeststellung 
berechtigt. Eine Aufbewahrung des Nachweises und des Identitätsnachweises ist 
unzulässig. In der Verordnung ist vorzusehen, dass eine Atemschutzmaske der 
Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine äquivalente 
bzw. einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen ist, wenn ein 
Nachweis oder eine Bestätigung gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 nicht vorgewiesen werden 
kann; dies gilt nicht für Arbeitsorte, in denen Kontakt mit vulnerablen 

von Mitarbeitern bzw. Arbeitnehmern nur betreten werden dürfen, wenn dem 
Inhaber oder Betreiber dieser Arbeitsorte, Alten-, Pflege- und Behindertenheime 
oder Krankenanstalten und Kuranstalten ein Nachweis gemäß § 1 Abs. 5 Z 5 
vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für eine allfällige weitere 
Überprüfung durch den Inhaber oder Betreiber oder für eine Überprüfung durch 
die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber oder Betreiber ist zu diesem Zweck 
zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur Identitätsfeststellung 
berechtigt. Eine Aufbewahrung des Nachweises und des Identitätsnachweises ist 
unzulässig. Tests im Rahmen von betrieblichen Testungen sind unentgeltlich. 
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Personengruppen (Bewohner von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen, 
Patienten) besteht. Tests im Rahmen von betrieblichen Testungen sind 
unentgeltlich. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 

 Betreten von Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen 
der Behindertenhilfe 

 § 4a. (1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das 
Betreten von Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen der 
Behindertenhilfe geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19-erforderlich ist. 

 (2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der 
epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher 
Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen diese Orte betreten 
werden dürfen. Weiters kann das Betreten dieser Orte untersagt werden, sofern 
gelindere Maßnahmen nicht ausreichen. 

Ausgangsregelung Ausgangsregelung 

§ 5. (1) Sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen 
Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern, und 
Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 nicht ausreichen, kann durch Verordnung 
angeordnet werden, dass das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu 
bestimmten Zwecken zulässig ist. 

§ 5. (1) Sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen 
Versorgung, eine nicht mehr kontrollierbare Verbreitung oder ähnlich gelagerte 
Notsituationen zu verhindern, und Maßnahmen gemäß den §§ 3 bis 4a sowie § 15 
des Epidemiegesetzes 1950 nicht ausreichen, kann durch Verordnung angeordnet 
werden, dass das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs nur zu 
bestimmten Zwecken zulässig ist. Dabei müssen nicht alle Maßnahmen gemäß 
den §§ 3, 4 und 4a sowie § 15 EpiG ausgeschöpft werden, wenn eine 
Ausgangsregelung zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unter 
Berücksichtigung aller beteiligten Interessen zweckmäßiger erscheint. 

 (2) Eine Ausgangsregelung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der 
epidemiologischen Situation auch auf bestimmte Zeiten beschränkt werden. 

(2) Zwecke gemäß Abs. 1, zu denen ein Verlassen des privaten 
Wohnbereichs jedenfalls zulässig ist, sind: 

(3) Zwecke gemäß Abs. 1, zu denen ein Verlassen des eigenen privaten 
Wohnbereichs jedenfalls zulässig ist, sind: 

 1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,  1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 

 2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen 
sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten, 

 2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen 
sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten, 
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 3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,  3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, 

 4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und  4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und 

 5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung.  5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 8. (1) Wer § 8. (1) Wer 

 1. ...  1. ... 

 2. einen Ort betritt oder befährt, dessen Betreten oder Befahren gemäß § 4 
untersagt ist,  

 2. einen Ort betritt oder befährt, dessen Betreten oder Befahren gemäß § 4 
oder § 4a untersagt ist,  

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, 
zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, 
zu bestrafen. 

(2) Wer (2) Wer 

 1. ...  1. ... 

 2. die in einer Verordnung gemäß § 4 genannten Orte entgegen den dort 
festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen 
betritt oder befährt, 

 2. die in einer Verordnung gemäß § 4 oder § 4a genannten Orte entgegen 
den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten 
Auflagen betritt oder befährt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, 
zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, 
zu bestrafen. 

(3) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber 
eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, 
nicht von Abs. 1 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die 
Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort, 
deren/dessen Betreten oder Befahren gemäß §§ 3 und 4 untersagt ist, nicht 
betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 

(3) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber 
eines Verkehrsmittels, als Betreiber eines Alten- und Pflegeheimes oder einer 
stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfeoder als gemäß § 4 hinsichtlich 
bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 1 erfasster Verpflichteter nicht dafür 
Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel, das Alten- 
und Pflegeheim oder die stationäre Wohneinrichtung der Behindertenhilfe oder 
der bestimmte private Ort, deren/dessen Betreten oder Befahren gemäß §§ 3 bis 
4a untersagt ist, nicht betreten oder befahren wird, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 

(4) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber 
eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, 
nicht von Abs. 2 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die 
Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort 

(4) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber 
eines Verkehrsmittels, als Betreiber eines Alten- und Pflegeheimes oder einer 
stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfeoder als gemäß § 4 hinsichtlich 
bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 2 erfasster Verpflichteter nicht dafür 
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nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 und 4 festgelegten 
Personenzahlen, Zeiten, Voraussetzungen oder Auflagen betreten oder befahren 
wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, 
zu bestrafen. 

Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel, das Alten- 
und Pflegeheim oder die stationäre Wohneinrichtung der Behindertenhilfe oder 
der bestimmte private Ort nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 bis 
4a festgelegten Personenzahlen, Zeiten, Voraussetzungen oder Auflagen betreten 
oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe 
von bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

Kontrolle Kontrolle 

§ 9. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde und über deren Ersuchen die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen ihrer 
Unterstützungspflicht gemäß § 6 können die Einhaltung von Betretungsverboten, 
Voraussetzungen und Auflagen – auch durch Überprüfung vor Ort – 
kontrollieren. Dazu sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde, die von 
ihnen herangezogenen Sachverständigen sowie die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel und 
bestimmte Orte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle Unterlagen, die mit 
der Einhaltung von Betretungsverboten, Voraussetzungen und Auflagen nach 
diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und 
Beweismittel zu sichern. Der jeweilige Inhaber bzw. Verpflichtete hat den 
Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, den von diesen herangezogenen 
Sachverständigen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes das 
Betreten und die Besichtigung zu ermöglichen, diesen die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und erforderliche Unterlagen vorzulegen. 

§ 9. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde und über deren Ersuchen die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen ihrer 
Unterstützungspflicht gemäß § 6 können die Einhaltung von Betretungsverboten, 
Voraussetzungen und Auflagen – auch durch Überprüfung vor Ort – 
kontrollieren. Dazu sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde, die von 
ihnen herangezogenen Sachverständigen sowie die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Alten- und 
Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, 
Verkehrsmittel und bestimmte Orte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle 
Unterlagen, die mit der Einhaltung von Betretungsverboten, Voraussetzungen und 
Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu 
nehmen und Beweismittel zu sichern. Der jeweilige Inhaber bzw. Verpflichtete 
hat den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, den von diesen herangezogenen 
Sachverständigen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes das 
Betreten und die Besichtigung zu ermöglichen, diesen die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und erforderliche Unterlagen vorzulegen. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) bis (9) ... § 12. (1) bis (9) ... 

 (10) § 1 Abs. 1, 5b und 5c, § 4a samt Überschrift, § 5 Abs. 1, 2 und 3, § 8 
Abs. 1, 2, 3 und 4 sowie § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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